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Die Richtlinie 2003/99/EG zur Überwachung von Zoono-
sen und Zoonoseerregern regelt das gemeinschaftliche 
Verfahren zur Überwachung von Zoonosen und ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten der EU, repräsentative und 
vergleichbare Daten über das Auftreten von Zoonosen 
und Zoonoseerregern sowie diesbezüglicher Antibiotika-
resistenzen in Lebensmitteln, Futtermitteln und leben-
den Tieren zu erfassen, auszuwerten und zu veröffentli-
chen, um Aufschluss über Entwicklungstendenzen und 
Quellen von Zoonosen und Zoonoseerregern zu erhalten. 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Erfas-
sung, Auswertung und Veröffentlichung von Daten über 
das Auftreten von Zoonosen und Zoonoseerregern entlang 
der Lebensmittelkette (AVV Zoonosen Lebensmittelkette) 
basiert auf der Richtlinie 2003/99/EG und bildet die 
Grundlage für das Zoonosen-Monitoring. Die AVV Zoo-
nosen Lebensmittelkette regelt die Vorgehensweise bei 
der Planung, Koordinierung und Durchführung der 
Untersuchungen zum Zoonosen-Monitoring und für 
das anschließende Berichtswesen. 

Vorrangig sollen diejenigen Zoonoseerreger über-
wacht werden, die eine besondere Gefahr für die mensch-

liche Gesundheit darstellen. Im Anhang l Teil A der Richt-
linie 2003/99/EG sind die in jedem Mitgliedstaat überwa-
chungspflichtigen Zoonosen und Zoonoseerreger ge-
nannt. Weiterhin soll das Überwachungssystem das 
Erkennen aufkommender und neu aufkommender Zoo-
noseerreger erleichtern.  

Die Überwachung erfolgt auf den Stufen der Le-
bensmittelkette einschließlich der Primärproduktion, 
die hinsichtlich des jeweiligen Zoonoseerregers am 
besten dafür geeignet sind. Die Richtlinie 2003/99/EG 
sieht vor, dass die Überwachung von Resistenzen ge-
gen antimikrobiell wirksame Stoffe neben Zoonoseer-
regern auch andere Erreger erfasst, wenn diese eine 
Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Insbe-
sondere müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass das Überwachungssystem einschlägige Informati-
onen über eine repräsentative Anzahl von Isolaten von 
Salmonella spp., Campylobacter jejuni und Campylobac-
ter coli liefert, die von Rindern, Schweinen und Geflü-
gel sowie von diesen Tieren gewonnenen Lebensmit-
teln stammen. 
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